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Vereinbarung mit den Sozialpartnern über die Löhne 2014 

 

Im Rahmen der diesjährigen Lohnverhandlungsrunde zwischen den Sozialpartnern VSSM, Unia und Syna 

konnte die folgende, für das Jahr 2014 gültige Vereinbarung getroffen werden. 

 

 

Grundsatz: 

Die zum heutigen Zeitpunkt effektiv ausbezahlten Löhne der vom GAV Schreinergewerbe erfassten 

Betriebe werden per 1.1.2014 generell um CHF 50.00 pro Monat erhöht;  

 

Ausnahmen:  

Die mit Gültigkeit für das Jahr 2013 vom Arbeitgeber bereits gewährten, individuellen Lohnerhöhungen 

können von der genannten, generellen Lohnerhöhung von CHF 50.00 in Abzug gebracht werden;  

 

Der Anspruch auf die generelle Lohnerhöhung von CHF 50.00 steht nur denjenigen Arbeitnehmenden zu, 

deren Arbeitsverhältnis vor dem 1.7.2013 begonnen hat.  

 

Die Mindestlöhne im GAV Schreinergewerbe 2012 – 2015 bleiben unverändert. 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Unternehmung einen erfolgreichen Jahresabschluss und alles Gute für 2014. 


